
Diese Veröffentlichung erfolgt nachrichtlich. Der Verwaltungsakt wird bzw. wurde  

in  der  36.  KW  in  ortsüblicher  Form  in  den  Mitteilungsblättern der Verbands-

gemeinden Bernkastel-Kues und Wittlich-Land bekannt gemacht!  

 

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Maring-Noviand – Sonnenuhr,  

Az.: 11115-HA.2.3. 

Änderungsbeschluss 

 

I. Anordnung 

1. Anordnung geringfügiger Änderungen des Flurbereinigungsgebietes 

(§ 8 Abs. 1 FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. 

I Seite 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 

(BGBl. I Seite 2794)) 

 

Hiermit wird das durch den Teilungsbeschluss vom 11.12.2017 festgestellte Gebiet des 

vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens Maring-Noviand Sonnenuhr wie folgt geändert: 

 

1.1 Zum Flurbereinigungsgebiet werden folgende Flurstücke zugezogen: 

Gemarkung Flur Flurstücke Nr. 

Maring-Noviand 1 15/1, 15/2, 23, 24/1, 24/2, 27 

Maring-Noviand 2 6, 7, 24, 25, 26/1, 27, 28, 193, 194/1, 194/2, 

195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 

204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 

213, 214, 215/1, 215/2, 216, 217, 218 

Maring-Noviand 3 2 

Maring-Noviand 15 5/7, 6 

 

1.2 Vom Flurbereinigungsgebiet werden folgende Flurstücke ausgeschlossen: 

Gemarkung Flur Flurstücke Nr. 

Maring-Noviand 5 61 

 

2. Feststellung des Flurbereinigungsgebietes 

Das Flurbereinigungsgebiet wird nach Maßgabe der Änderungen unter Nr. 1 festgestellt. 

 

 

 

3. Teilnehmergemeinschaft 



Die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet zugezogenen Flurstücke sowie die den 

Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten (Teilnehmer) sind Mitglieder der mit 

dem Teilungsbeschluss vom 11.12.2017 entstandenen 

“Teilnehmergemeinschaft des vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens  

Maring-Noviand - Sonnenuhr”. 

 

4. Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzung 

Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen gelten von der Bekanntgabe des 

Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes die 

folgenden Einschränkungen: 

4.1 In der Nutzungsart der Flurstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungs-

behörde nur Änderungen vorgenommen werden, wenn sie zum ordnungsgemä-

ßen Wirtschaftsbetrieb gehören. Der Umbruch von Dauergrünland und Grünland-

flächen sowie die Neueinsaat von Dauergrünland unterliegen der Veränderungs-

sperre nach § 34 FlurbG. Der Umbruch von Grünlandflächen bedarf der schriftli-

chen Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde und setzt die Genehmigung der 

zuständigen Kreisverwaltung voraus.  Auch die Rodung von Rebland und Neuan-

pflanzung von Rebstöcken bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehör-

de. 

4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anla-

gen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, herge-

stellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden. 

4.3 Baumgruppen, einzelne Bäume, Feld- und Ufergehölze, Hecken, Obstbäume, 

Rebstöcke und Beerensträucher dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskul-

turelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde besei-

tigt werden. 

4.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung über-

steigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde. Die Zustimmung 

darf nur im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt werden. 

 

II. Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes (Nr. I, 1 bis 4) nach § 80 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung vom 19.03.1991 

(BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch  Artikel 5 (Abs. 24) des Gesetzes vom 

21.06.2019 (BGBl. I Nr. 23 S. 846), wird angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe 

gegen ihn keine aufschiebende Wirkung haben. 

 

III. Hinweise: 

1. Ordnungswidrigkeiten 



Sind entgegen den Vorschriften zu Nrn. I 4.1 und I 4.2 Änderungen vorgenommen oder 

Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie in Flurbereinigungsverfahren 

unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand nach 

§ 137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dies der Bodenordnung dienlich ist. 

Sind Eingriffe entgegen den Vorschriften zu Nr. I 4.3 vorgenommen worden, so muss die 

Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen. 

Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift zu Nr. I 4.4 vorgenommen worden, so kann 

die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die ab-

geholzte und verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder 

ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat. 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften zu Nrn. I 4.2 bis I 4.4 sind Ordnungswidrig-

keiten, die mit Geldbußen geahndet werden können. 

 

2. Betretungsrecht 

Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind berechtigt, zur Vorbereitung und zur 

Durchführung der Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Ermes-

sen erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen. 

 

3. Anmeldung unbekannter Rechte 

Innerhalb von drei Monaten ab der Bekanntgabe dieses Beschlusses sind Rechte, die 

aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsver-

fahren berechtigen, bei der Flurbereinigungsbehörde, dem  

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Mosel, Görresstraße 10, 54470 

Bernkastel-Kues 

anzumelden. 

Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann die Flurbereinigungs-

behörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. 

Der Inhaber eines vorgenannten Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung 

eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, demge-

genüber diese Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes (Flurbereinigungsbe-

schlusses) zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 

 

4. Datenschutz-Grundverordnung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e und 

Abs. 3 Satz 1 lit. b Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) i.V.m § 3 Landesdaten-

schutzgesetz (LDSG) zur Wahrnehmung der Aufgaben des Dienstleistungszentrums 

Ländlicher Raum (DLR), die im öffentlichen Interesse liegen oder in Ausübung öffentli-

cher Gewalt erfolgen, erforderlich. Hinsichtlich der Informationspflichten nach Art. 13 und 

14 DS-GVO sowie der Betroffenenrechte nach Art. 15 ff. DS-GVO weisen wir auf die Da-

tenschutzerklärung auf unserer Homepage www.dlr.rlp.de (Datenschutz) hin. 

 



 

Begründung 

 

1. Sachverhalt: 

Das bisherige Flurbereinigungsgebiet mit rund 39 ha Verfahrensfläche erfährt durch die 

Änderungen eine geringfügige Vergrößerung von etwa 5,26 ha, von denen etwa 3,51 ha 

auf öffentliche Flächen der Gemeinde entfallen. 

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft hat den festgesetzten Änderungen des 

Flurbereinigungsgebietes in seiner Sitzung am 24.01.2019 zugestimmt. 

 

2. Gründe 

2.1 Formelle Gründe 

Dieser Änderungsbeschluss wird vom DLR Mosel als zuständige Flurbereinigungsbehör-

de erlassen. 

Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 8 Abs. 1 FlurbG. 

Die formellen Voraussetzungen für die geringfügige Änderung eines 

Bodenordnungsverfahrens sind mit der Anhörung des Vorstands der Teilnehmergemein-

schaft erfüllt. 

2.2 Materielle Gründe 

Mit der Zuziehung der Flurstücke der Flur 1, Flur 2 Nr. 6, 7, 24-28 und der Flur 3 soll ei-

nerseits eine Verbesserung des Vermessungskonzeptes bewirkt werden, indem der zu-

künftige Verlauf der Verfahrensgrenze an die Außenseite und die Neumessungsgrenze 

an die Innenseite öffentlicher Flächen gelegt werden kann. Dies liegt im Interesse der 

Teilnehmer, da so keine aufwendigen Grenzermittlungen durchgeführt werden müssen, 

was wiederum die Vermessungskosten senkt. 

Andererseits war es dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft ein Anliegen, dass die 

Möglichkeit besteht, an dem aus Richtung Honigberg/ Siebenborn führenden Auffahrts-

weges (Flur 1 Nr. 27 und Flur 2 Nr. 6) Baumaßnahmen durchführen zu können. 

Die Zuziehung der Flurstücke Flur 2 Nr.193-217 und Flur 15 Nr. 5/7 und 6 begründet sich 

zum einen durch die Ortsbildaufwertung infolge einer herzustellenden Querterrassenan-

lage. Dazu wurde vorab eine positive Stellungnahme der Weinbauabteilung abgegeben 

und eine ornithologische Untersuchung durchgeführt. Die Anlage soll unter ökologischen 

Aspekten gebaut werden, indem landespflegerische Elemente integriert werden. Die be-

stehenden Mauern sollen freigestellt und saniert, Felsstrukturen sollen offengelegt wer-

den. Somit besteht ein doppeltes Interesse an diesem Gebiet, dessen Umsetzung in die-

sem Umfang nur durch die Flurbereinigung abgedeckt werden kann. 

 

Das Flurstück Flur 15 Nr. 61 ist auszuschließen, da dies zum Teil bebaut und mit Reben 

bepflanzt ist. Eine Erweiterungsmöglichkeit besteht aufgrund des nördlich angrenzenden 

Wasserlaufes nicht. Dementsprechend besteht dort kein Handlungsbedarf für die Flurbe-

reinigung. 



 

Insgesamt handelt es sich um geringfügige Änderungen des Flurbereinigungsgebietes. 

Die Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 FlurbG sind damit erfüllt. 

Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses liegt im überwiegenden Interesse der Be-

teiligten. Es liegt insbesondere in ihrem Interesse, dass die Weiterführung des Verein-

fachten Flurbereinigungsverfahrens nicht verzögert wird, damit die angestrebten be-

triebswirtschaftlichen Vorteile möglichst bald eintreten. Dem gegenüber könnte durch die 

aufschiebende Wirkung möglicher Rechtsbehelfe eine erhebliche Verfahrensverzöge-

rung eintreten, mit der Folge, dass die neuen Flurstücke erst ein oder zwei Jahre später 

als vorgesehen bewirtschaftet werden können. 

Die sofortige Vollziehung liegt auch im öffentlichen Interesse. Die Maßnahmen zur Ver-

besserung der Agrarstruktur und die damit investierten öffentlichen Mittel tragen ganz 

erheblich zur Erhaltung der Landwirtschaft und der Kulturlandschaft und damit zur Erhal-

tung eines bedeutenden Wirtschaftsfaktors in der Landwirtschaft bei. Im Hinblick auf den 

raschen Strukturwandel in der Landwirtschaft ist es erforderlich, dass die mit der Verein-

fachten Flurbereinigung angestrebten Ziele möglichst schnell verwirklicht werden. 

 

Rechtsbehelfsfristen werden mit dieser Veröffentlichung nicht in Gang gesetzt.  

Die Rechtsmittelfristen richten sich nach den öffentlichen Bekanntmachungen. 

 

Im Auftrag 

 

gez. 

Torben Alles 


